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 	   Auf ein Wort
Sehr geehrte Damen und Herren, 

in dieser Ausgabe erwarten Sie 
folgende Beiträge:

Facebook, Xing, Twitter & Co. :  
Arbeitsrecht und Datenschutz 
� Seite 1 f.

91.000 Euro Gebühr für eine 
Finanzamtsauskunft? � Seite 2

Nichtraucherschutz  gewährt –
Gaststätte pleite � Seite 4
  
Frommer Abschiedsgruß – aber 
bitte nicht am Telefon! � Seite 5
Arbeitslosigkeit und Selbst-
ständigkeit: Existenzgründungs-
zuschuss beantragen! � Seite 5

Wir über uns: � Seiten 6 und 7
– � Ist denn heut’ schon  

 Weihnachten?
– � Mehr Raum für noch  

 mehr Service

Eine ausführliche Rechtsbera-
tung kann und will diese Publika-
tion nicht ersetzen; wenn es uns 
aber gelingt, die eine oder andere 
Frage zu beantworten oder Sie 
einfach für bestehende Probleme 
zu sensibilisieren, haben wir un-
ser Ziel erreicht.

Ihre Anwaltskanzlei 
Winter Jansen Lamsfuß

Winter  Jansen  Lamsfuß Rechtsanwälte

Recht Aktuell
Ausgabe 03 | 2011www.winter-jansen-lamsfuss.de

Soziale Netzwerke sind „in“ und nehmen 
auch im Arbeitsverhältnis an Bedeutung 
zu – sei es als mächtiges Marketinginstru-
ment (z. B. BMW bei Facebook mit über 
6 Mio. Anhängern) mit Mitarbeitern als 
Markenbotschaftern oder als Freunde-
suchmaschine. Sie können auch zum ar-
beitsrechtlichen Problem werden, wenn 
– vermeintlich privat und nicht öffentlich – 

Social Media. Die meisten Unternehmen sind im Hinblick auf Social Media erst 
noch am Anfang. In weiten Teilen fehlt es noch an der notwendigen Medienkom-
petenz, die zudem auch grundlegende rechtliche Einflüsse beinhaltet.�
� TEXT: Sören Riebenstahl, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Facebook, Xing, Twitter & Co.:  
� Arbeitsrecht und Datenschutz

Lesen Sie weiter auf Seite 2 � ➜

Negativnachrichten von Mitarbeitern 
verbreitet werden oder Betriebsge-
heimnisse ausgetauscht werden. Die 
rechtlichen Fragestellungen sind viel-
zählig, weshalb hier nur auf ein paar 
wesentliche kurz eingegangen werden 
soll.

Netzwerke spinnen. Über die Wichtigkeit für Unternehmen, auf Social-Media-Plattformen präsent zu sein.
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➜ Fortsetzung von Seite 1 

I. �Direktionsrecht und  
Pflichtmitgliedschaft?

Kann ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
anweisen, sich in einem solchen Netz-
werk anzumelden oder einen vorhande-
nen Account betrieblich zu nutzen?

Die Anweisung, einen neuen Account 
für die betriebliche Nutzung anzulegen 
oder einen vom Arbeitgeber unterhal-
tenen Webblog mit Beiträgen zu pflegen, 
kann zum Bestandteil der Leistungs- 
oder Nebenpflicht gemacht und im 
Arbeitsvertrag geregelt werden. Da Ge-
richtsentscheidungen hierzu noch feh-
len, wird in der juristischen Literatur zur-
zeit eifrig und gegensätzlich diskutiert 
und zwischen privat genutzten Netzwer-
ken (z. B. MeinVZ) und berufsorientierten 

Der BFH hat entschieden, dass die gesetzliche Ge-
bührenpflicht für verbindliche Auskünfte der 
Finanzämter auch dann nicht verfassungswidrig 
ist, wenn sie besonders hoch ausfällt. Der seiner-
zeitige Antragsteller und jetzige Beschwerdeführer 
ist Inhaber einer Firmengruppe mit einer unüber-
sichtlichen Beteiligungsstruktur. Im Zuge der Neu-
strukturierung begehrte er von dem zuständigen 
Finanzamt eine verbindliche Auskunft nach § 89 
Abs. 2 AO zu verschiedenen steuerrechtlichen Fra-

91.000 Euro Gebühr für eine Finanzamtsauskunft?
� TEXT: Horst Hermann Jansen, Fachanwalt für Steuerrecht

gen. Das Finanzamt erteilte die erbetenen Auskünfte 
und setzte – ausgehend von einem Gegenstandswert 
in Höhe von 30 Mio. Euro – eine Auskunftsgebühr 
von insgesamt 91.956,00 Euro fest. Der BFH erklärte 
die Gebühr für berechtigt. Richtig sei zwar, dass das 
Steuerrecht zunehmend komplizierter werde; allein 
deshalb sei die Steuerverwaltung aber nicht gehal-
ten, Auskünfte an Steuerpflichtige kostenfrei zu 
erteilen. Die Erhebung der Gebühr sei durch zwei le-
gitime Gebührenzwecke – Abgeltung des mit der Aus-
kunft verbundenen besonderen Verwaltungsauf-
wandes und Ausschöpfung des Sondervorteils, den 
der Antragsteller mit der Auskunft erstrebt – gerecht-
fertigt. (BFH, Beschluss vom 30.03.2011 (I B 136/10)

Kommentar Recht Aktuell: Wir halten diese Ent-
scheidung und insbesondere die grundsätzliche 
Möglichkeit, für verbindliche Auskünfte Gebühren zu 
verlangen, für falsch. Gerade die Finanzverwaltung 
fördert durch ihre uneinheitliche Auslegung der Ge-
setze die Rechtsunsicherheit, für die dann der Steuer-
pflichtige zahlen soll. � ■

Netzwerken (z.  B. XING) unterschieden.  
Die Anordnung, aus dienstlichen Grün-
den einem beruflich genutzten Netz-
werk beizutreten, ist ebenso anzuerken-
nen wie eine arbeitsvertragliche Verein-
barung zur Nutzung. Desweiteren kann 
der Arbeitgeber die Nutzung eines seiner-
seits zur Verfügung gestellten Accounts 
anordnen. Schwierig ist die Rechtslage 
allerdings bei privaten Netzwerken, da 
der private und außerdienstliche Bereich 
nicht reglementiert werden kann.

Ebenso kann der Arbeitgeber m. E. anord-
nen, einen vorhandenen Account (auch) 
betrieblich zu nutzen, indem z. B. bei Face- 
book positive Unternehmensdarstellung 
betrieben wird. Dies ist allerdings sehr 
umstritten, da die Interessen des Arbeit-

Unser Experte: Sören Riebenstahl, 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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nehmers, über seine personenbezogenen Daten selbst-
bestimmt zu verfügen, beeinträchtigt werden.
Probleme bereitet allerdings dann 
der Arbeitgeberwechsel. Zur Ver-
fügung gestellte Accounts sowie 
erst beim Arbeitgeber angelegte 
Accounts (von diesem bezahlt und 
während der Arbeitszeit genutzt) sind zurückzu-
geben. Der privat mitgebrachte Account verbleibt beim Ar-
beitnehmer. Dort im Rahmen des Arbeitsverhältnisses ange-
legte Kontaktdaten (Kunden- oder Lieferantendaten) stehen 
allerdings dem Arbeitgeber zu. Hier ist eine arbeitsvertrag-
liche Regelung von besonderer Bedeutung.

II. Verhaltensregeln
1. Außerdienstliche Nutzung
Die Privatnutzung des Netzwerks außerhalb der Arbeitszeit 
kann nicht generell geregelt werden. Erhält der Arbeitgeber 
zufällig Kenntnis davon, dass sich der Arbeitnehmer in nicht 
akzeptabler Weise selbst darstellt (Fotos eines kirchlichen Mit-
arbeiters auf einer Scientology-Veranstaltung), kann er mit ar-
beitsrechtlichen Sanktionen reagieren, wie auch sonst bei Ex-
tremfällen im privaten Verhalten. Dies ist immer dann möglich, 
wenn das außerdienstliche Verhalten das Arbeitsverhältnis 
konkret beeinträchtigt. Ebenso kann er unternehmensschäd-
liche Äußerungen sanktionieren und deren Unterlassen ver-
langen (Bekanntgabe von Interna, Beleidigungen, Verleum-
dungen, Herunterladen von pornografischen Inhalten). 

Die Unternehmen, die sich in den genannten Netzwerken 
präsentieren, sollten daher regelmäßig nach Äußerungen 
über ihr Unternehmen recherchieren. Eine gezielte Suche 
nach Arbeitnehmerdaten wird allerdings auf datenschutz-
rechtliche Probleme stoßen (s. u.).

2. Dienstliche Nutzung
Für die wirksam angeordnete oder vereinbarte freiwillige 
dienstliche Nutzung kann der Arbeitgeber Verhaltensrichtli-
nien aufstellen. Es geht hier z.  B. um die einheitliche und kor-
rekte Darstellung von Unternehmensname und -gegenstand, 
Sprachkodizes, den Umgang mit externen Anfragen, Betriebs-
spionage usw. Beispielsweise hatte ein Sicherheitsexperte 
eines wehrtechnischen Unternehmens seine technischen 
Probleme an einem Rüstungsprojekt mit externen Fachleuten 
in einem Forum diskutiert. Derartige grobe Verstöße können 
mit einer Kündigung sanktioniert werden.

Die Privatnutzung während der Arbeitszeit orientiert sich 
nach der hierzu ergangenen umfangreichen Rechtsprechung. 
Die Privatnutzung kann untersagt werden. Ist dies nicht der 
Fall oder die „normale“ Privatnutzung erlaubt, muss jedoch 

die exzessive Nutzung (über 
1 Stunde täglich) nicht toleriert 

werden. Der Arbeitnehmer verletzt 
nämlich dadurch seine Arbeitspflicht.

III. �Datenschutz – Bewerber- 
informationen aus dem Internet

Die Erhebung und Nutzung von Beschäftigtendaten richtet 
sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Hiernach dürfen Da-
ten erhoben werden, soweit dies zur Begründung, Durchfüh-
rung und Beendigung des Beschäftigtenverhältnisses erforder-
lich ist. Nicht geregelt ist allerdings die Datenerhebung über 
Internetsuchmaschinen oder in sozialen Netzwerken. Hier 
muss eine Relevanz für das Arbeitsverhältnis vorhanden sein 
(Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen) und das Arbeitneh-
merinteresse darf nicht offensichtlich überwiegen, was bei 
rein privaten Netzwerken der Fall ist.

Die demnächst folgende Änderung des BDSG enthält Re-
gelungen, die eine Recherche in sozialen Netzwerken (ohne 
Einwilligung) untersagen, wenn es sich nicht um Netzwerke 
handelt, die zur Darstellung der beruflichen Qualifikation be-
stimmt sind. Allerdings ist der Arbeitnehmer – z. B. in der Stel-
lenanzeige – auf die mögliche Datenerhebung hinzuweisen.

IV. Fazit
Das Web 2.0 und dessen unterschiedlichste Nutzungsweisen 
verlangen nach klaren Regelungen in Form von arbeitsver-
traglichen Klauseln und „Web Policies“ oder „Social Media
Guidelines“ (bzw. vergleichbaren Werken mit deutschen  
Namen). Angesichts der zum Teil nicht geklärten Rechtslage 
empfiehlt es sich, hierzu anwaltlichen Rat einzuholen.� ■

Achtung, Kündigung! Betriebsinterna in Foren zu diskutieren verletzt 
meist die Verhaltensrichtlinien eines Unternehmens.
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Der Bundesgerichtshof hat sich in einem 
Urteil vom 13.07.2011 nunmehr erstmalig 
mit dem Schadensersatzanspruch eines 
Gaststättenpächters wegen Umsatzein-
bußen im Zusammenhang mit einem 
Nichtraucherschutzgesetz (jenes für 
Rheinland-Pfalz) beschäftigt.

Der Bundesgerichtshof hat hierbei 
klargestellt, dass das durch das Nichtrau-
cherschutzgesetz eingeführte Rauchver-
bot in öffentlichen Gaststätten nicht zu 
einem Mangel des Pachtgegenstandes 
und damit zu einem Schadensersatzan-
spruch zugunsten des Pächters für etwai-
ge Umsatzeinbußen im Zusammenhang 
mit dem Rauchverbot führt. Zur Begrün-
dung heißt es, dass die mit dem gesetzli-
chen Rauchverbot zusammenhängende 
Gebrauchsbeschränkung der Gaststätte 
nicht auf einer konkreten baulichen Be-

schaffenheit des Pachtobjektes beruhe, 
sondern sich auf die Art und Weise der 
Betriebsführung des Pächters beziehe. 
Die Folgen eines gesetzlichen Rauchver-
botes in Gaststätten unterfallen daher 
alleine dem wirtschaftlichen Risiko des 
Pächters, ein Schadensersatzanspruch 
wegen Umsatzeinbußen im Zusammen-
hang mit der Einführung des Nichtrau-
cherschutzgesetzes in Rheinland-Pfalz 
wurde daher abgelehnt.

Der Fall ist auf Nordrhein-Westfalen 
zu übertragen, da § 4 des Nichtraucher-
schutzgesetzes NRW (Nichtraucher-
schutz in Gaststätten) deckungsgleich 
ist mit der entsprechenden Vorschrift 
im Nichtraucherschutzgesetz Rhein-
land-Pfalz. Der Bundesgerichtshof hat 
sich in dem zitierten Urteil auch noch 
kurz mit der Frage auseinandergesetzt, 
ob der Verpächter verpflichtet ist, Um-
baumaßnahmen zur Schaffung eines 
den Anforderungen des Nichtraucher-
schutzgesetzes entsprechenden Rau-
cherbereiches in der Gaststätte vor-
zunehmen. Im Ergebnis ist dies vom 
höchsten deutschen Zivilgericht ver-
neint worden. Eine solche Verpflichtung 
des Verpächters würde einen Mangel 
der Pachtsache voraussetzen, der hier 
aber nicht gegeben sei.

RA-Praxistipp: Betroffene Gast-
stättenpächter können allenfalls 

an den Verpächter herantreten und von 
diesem verlangen, Umbaumaßnah-
men des Pächters zur Herstellung von 
nichtraucherschutzkonformen Gast-
stättenräumlichkeiten zu dulden. Die 
Kosten für den Umbau müsste jedoch 
der Pächter tragen, darüber hinaus 
ist er verpflichtet, bei Pachtende den 
Ursprungszustand auf eigene Kosten 
wiederherzustellen.�  ■

Nichtraucherschutz gewährt –
Gaststättenpächter pleite
Schadensersatzanspruch? Das durch das Nichtraucherschutzgesetz NRW eingeführte Rauchverbot in 
öffentlichen Gaststätten hat in einigen Fällen zu nicht unerheblichen Umsatzeinbußen für die  
Gaststättenpächter geführt.� TEXT: Carsten Krug, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

Frischluft statt Zigarettenqualm. Das Rauchverbot setzt so manchen Gastwirt auf die Straße.

Unser Experte: Carsten Krug, 
Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht
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Mit einem etwas ungewöhnlichen Fall 
hatte sich das Landesarbeitsgericht 
Hamm zu beschäftigen. Der Arbeitneh-
mer, Mitarbeiter eines Callcenters ver-
abschiedete sich bei den Kunden am Te-
lefon mit dem Gruß „Jesus hat Sie lieb“. 
Trotz eines entsprechenden Verbots un-
terließ der Arbeitnehmer diesen Gruß 
nicht. Das LAG Hamm vertrat hierzu 
die Auffassung, dass ein Arbeitnehmer 
nachvollziehbar darlegen muss, dass er 
ohne innere Not nicht von einer aus 
seiner Sicht zwingenden Verhaltens- 
regel absehen könne. Dies konnte der 
klagende Arbeitnehmer nicht. 
LAG Hamm, Urteil vom 20.04.2011, Az: 4 Sa 2230/10

Arbeitslose, die sich selbstständig ma-
chen, haben gemäß § 58 Abs. 1 SGB III für 
die Dauer von neun Monaten Anspruch 
auf einen Gründungszuschuss in Höhe 
des Arbeitslosengeldes, das sie zuvor be-

RA-Praxistipp: Auch dieses Urteil 
muss im Kontext zwischen dem 

Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers 
und dem Direktionsrecht des Arbeitge-
bers gesehen werden. Wie 
in unserem Beitrag im letz-
ten Heft von Recht Aktuell 
beschrieben, ist im Einzelfall 
dem Direktionsrecht des Ar-
beitgebers, zumindest wenn 
es seinen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb betrifft, öf-
ter der Vorrang zu geben.�  ■

zogen haben, plus 300 Euro pro Monat. 
Der Existenzgründungszuschuss wird 
unabhängig davon gewährt, welche Er-
träge sie aus der selbstständigen Tätig-
keit innerhalb dieser Zeit erhalten. � ■

Frommer Abschiedsgruß – aber bitte 
nicht am Telefon!
Kein Erbarmen. Sein missionarischer Eifer kostet einen Telefonisten den Job: Das Direktionsrecht, auch 
Weisungsrecht, ist in Deutschland das Recht des Arbeitgebers auf Grundlage des Arbeitsvertrages gegen-
über dem Arbeitnehmer, (An-) Weisungen zu erteilen. � TEXT: Frank Neumann, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Fördermittel. Neun Monate Anspruch auf Gründungszuschuss nach § 57 SGB III für Arbeitslose
� TEXT: Sören Riebenstahl, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Arbeitslosigkeit und Selbstständigkeit: 
Jetzt Existenzgründungzuschuss beantragen!

Freie Wahl? Eine passende Verabschiedungsformel am 
Telefon ist nicht nur eine Glaubensfrage.

Voraussetzungen für  
den Gründungszuschuss
> �Bei Aufnahme der Tätigkeiten muss 

noch ein ALG-Anspruch von min-
destens 90 Tagen bestehen 

> �Tragfähigkeitsbescheinigung der 
Existenzgründung durch fachkun-
dige Stelle (Industrie- und Handels-
kammer, Handwerkskammer, Kredit-
institute, Steuerberater)

>  �Nachweis der Kenntnisse und Fähig-
keiten zur Ausübung der selbststän-
digen Tätigkeit

Nach unseren Erfahrungen sind die An-
forderungen an die Tragfähigkeitsbe-
scheinigung relativ gering. Es empfiehlt 
sich, das Konzept von einem Rechtsan-
walt begleiten zu lassen.
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Jeder verschickt Weihnachtskarten – 
warum nicht die vom LIONS Club und 
damit auch noch etwas Gutes tun? Ne-
ben den bekannten LIONS-Adventska-
lendern verkaufen die LIONS auch Weih-
nachtskarten für den guten Zweck. Der 
Erlös kommt dieses Jahr Bergisch Glad-
bacher Schulen und „Kids & Co“ zugute. 

Sicher haben Sie schon davon gehört, 
dass die LIONS Clubs Bergisch-Glad-
bach-Bensberg und Bensberg-Schloss 
durch ihre Fördervereine, unter anderem 
in unserer Heimatstadt, sehr aktiv sind, 
lokale Hilfsprojekte zu unterstützen. Zu 
diesen Fördermaßnahmen gehören die 
Gladbacher Tafel, Alten-, Kranken- und 
Pflegeeinrichtungen sowie soziale Ein-

richtungen für Kinder. Dabei legen die 
LIONS Clubs großen Wert darauf, dass 
diese Maßnahmen Bedürftigen vor Ort 
zugute kommen, und engagieren sich 
auch bei deren Durchführung in ho-
hem Maße persönlich. Personalkosten 
entstehen nicht, da alle ehrenamtlich 
tätig sind. Eine Förderung ist natürlich 
nur dann spürbar und nachhaltig, wenn 
möglichst viele Fördermittel zusam-
menkommen. 

Eine bisher noch wenig bekannte  
Aktivität sind die LIONS-Weihnachts-
karten. Es handelt sich dabei um an-
sprechend gestaltete Grußkarten, die 
von ihren Motiven her sowohl die 
Nähe zu unserer Stadt darstellen, als

auch ganz allgemein weihnachtliche 
Motive zeigen.

Zeigen Sie Ihren Geschäftspartnern, Ihrer 
Kundschaft, Ihren Patienten, Ihren Lieben 
Ihr Engagement für die Förderung loka-
ler Hilfsprojekte. Der Erlös der diesjäh-
rigen Weihnachtskartenaktion kommt 
übrigens „Kids & Co“, dem Suchtpräven-
tionsprogramm der Katholischen Er-
ziehungsberatung e. V. in Bergisch Glad-
bach, und Bergisch Gladbacher Schulen 
zugute. Dazu stehen die LIONS Clubs der-
zeit mit den jeweiligen Schulleitungen im 
Gespräch, welche geeigneten Sachmittel 
benötigt und angeschafft werden sollen. 

Bitte helfen Sie, die ehrgeizigen Ziele der 
LIONS Clubs durch zahlreiche Karten-

bestellungen zu unterstützen. 

Bitte wählen Sie aus den auf 
unserem Beileger aufgeführ-
ten Motiven aus, tragen die 
gewünschte Anzahl ein und er-
gänzen Ihre Anschrift. Zu jeder 
Weihnachtskarte gibt es einen 
C6-Umschlag nassklebend. Der 
Preis pro Karte und Umschlag 
beträgt 1,00 Euro incl. Mehr-
wertsteuer zzgl. Versandkosten.

Auf Anforderung können, 
ab einer Auflagenhöhe von 
100 Karten, auch individuell 
bedruckte Einleger bestellt 
werden. Gern erstellen wir Ih-
nen hierzu auf Anfrage unser 
Angebot. � ■

Ist denn heut‘ schon Weihnachten?
Unsere Kanzlei macht auch mit!
Gut gebrüllt, Löwen! Weltweit hat keine gemeinnützige Club-Organisation mehr Mitglieder: Allein in Deutschland 
sind es fast 50.000 Menschen. Seit 60 Jahren setzen sie sich für das Gemeinwohl ein und unterstützen dabei auch 
Hilfsprojekte in unserer Heimatstadt.� TEXT: Sören Riebenstahl, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Vor Ihrer Haustüre. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte in unserer Heimat 
ziert eine der Postkarten.

E-Mail:
kontakt@winter-jansen-lamsfuss.de
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Randnotiz
Kein Pfändungsschutz  
für die Direktversicherung

Der Anspruch eines Arbeit-
nehmers auf Auszahlung der 
Versicherungssumme aus 
einer betrieblichen Direkt-
versicherung ist bereits vor 
Eintritt des Versicherungs-
falls als künftige Forderung 
pfändbar. Das hat der BGH 
entschieden. Danach könne 
der Gläubiger auf den Betrag 
(im entschiedenen Fall ei-
ner Einmalzahlung von rund 
14.200,00 €) zugreifen  - und 
sich daher auch schon im Vor-
feld den Zugriff durch Pfän-
dungs- und Überweisungs-
beschluss sichern. BGH Az. VII 
ZB 87/09.

RA-Aktuell Praxistipp: Auch 
im Falle einer aktuell ergeb-
nislosen Pfändung sollten Sie 
als Gläubiger in Erwägung 
ziehen, Rentenansprüche aus 
einer privaten Rentenversi-
cherung oder aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung 
pfänden zu lassen. Da das 
Zwangsvollstreckungsrecht 
vom Prioritätsgrundsatz be-
herrscht ist, empfiehlt sich 
dies schnellst-möglich zu ver-

anlassen.

Dr. Reinhard Göbel
Rechtsanwalt

Randnotiz
Kein Pfändungsschutz  
für die Direktversicherung

TEXT: Dr. Reinhard Göbel, Rechtsanwalt

Der Anspruch eines Arbeit-
nehmers auf Auszahlung der 
Versicherungssumme aus 
einer betrieblichen Direkt-
versicherung ist bereits vor 
Eintritt des Versicherungs-
falls als künftige Forderung 
pfändbar. Das hat der BGH 
entschieden. Danach könne 
der Gläubiger auf den Betrag 
(im entschiedenen Fall eine 
Einmalzahlung von rund 
14.200,00 Euro) zugreifen  … 
und sich daher auch schon 
im Vorfeld den Zugriff durch 
Pfändungs- und Überwei-
sungsbeschluss sichern. BGH 
Az. VII ZB 87/09.

RA-Praxistipp: Auch 
im Falle einer aktu-

ell ergebnislosen Pfändung 
sollten Sie als Gläubiger in 
Erwägung ziehen, Renten-
ansprüche aus einer priva-
ten Rentenversicherung oder 
aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung pfänden zu 
lassen. Da das Zwangsvoll-
streckungsrecht vom Priori-
tätsgrundsatz beherrscht ist, 
empfiehlt sich, dies schnellst-
möglich zu veranlassen.� ■

Mehr Raum 
für noch mehr Service
Modernisierung. Wir haben unsere Kanzlei im Stammhaus in Bergisch 
Gladbach für eine erfolgreiche und diskrete Mandatsbetreuung für Sie neu 
gestaltet. Kommen Sie vorbei!� TEXT: Sören Riebenstahl, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Der im März 2011 begonne-
ne Umbau im Stammhaus 
der Kanzlei Winter Jan-
sen Lamsfuß ist abge- 
schlossen. Während 
des laufenden Ge-
schäftsbetriebs sind die 
Arbeiten nahezu störungs-
frei verlaufen und die hellen 
und modern gestalteten neuen Räum-
lichkeiten schaffen nun ein hervorragen-
des Klima für eine weiterhin erfolgreiche 
und diskrete Mandatsbetreuung.

Der neue großzügige Eingangs- und 
Empfangsbereich bedient nun auch die 
Mandanten der Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer Servos Winter & Partner 
und bietet einen barrierefreien Zugang,
eine Wartelounge mit Flachbildfernse-
hern sowie eine Café-Bar. Neue, beson-

Eingangs- und Empfangsbereich. Moderner Look und noch mehr Service für unsere Mandanten

ders schallgeschützte Bespre-
chungs- und Seminarräume 

mit maßgefertigter Audio-
technik bieten ausreichend 
Platz und Equipment für 
Fortbildungen und Work-

shops mit Mandanten.

Weitere Parkplätze unmittel- 
bar vor dem Eingangsbereich runden 
die Modernisierung und den Raumge-
winn ab.

Die Eröffnungsfeier steht unmittelbar 
bevor. Hierzu konnten wir den Bergisch 
Gladbacher Künstler und Fotografen 
Helmut Simak gewinnen, der in unse-
ren Räumlichkeiten eine regionale Aus-
wahl von Landschaftsaufnahmen aus 
dem Zyklus „DERHIMMELAUFERDEN“ 
ausstellt.� ■
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Unsere Rechtsanwälte und Mitarbeiter 
sind für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag:
7.30 bis 19.00 Uhr,
Freitag: 7.30 bis 17.30 Uhr.

Wir gewährleisten, dass Sie Ihren Rechts-
anwalt auch vor oder nach Ihrem Arbeits-
tag noch sprechen und wichtige und 
eilige Informationen mitteilen können. 

Sollte Ihr Anwalt einmal nicht zur Verfü-
gung stehen, können Sie unseren Mitar-
beiterinnen am Empfang jederzeit eine 

Nachricht hinterlassen. Ihre Informa- 
tion gelangt auf dem schnellsten Weg zu 
Ihrem Rechtsanwalt. 

Nutzen Sie diesen besonderen Service 
unserer Kanzlei in eilbedürftigen Fällen, 
wenn Fristabläufe drohen oder sonst 
schnelle anwaltliche Hilfe vonnöten ist.

Unsere Rechtsanwälte

Service schreiben wir groß!
Was wir unter Service und Dienstleistung verstehen, ist ganz eindeutig zu definieren:  
kompetente Beratung durch unsere Fachanwaltschaften mit Spezialkompetenz.

Falko Winter im Ruhestand 
Rechtsanwalt a. D.
Horst Hermann Jansen
Fachanwalt Steuerrecht und 
vereidigter Buchprüfer
Elmar Ernst Lamsfuß bis 02/2010
Wolfgang Bosbach
Frank Neumann
Fachanwalt Arbeitsrecht
Dirk Torsten Keller
Fachanwalt Verkehrsrecht und 
Versicherungsrecht
Sören Riebenstahl
Fachanwalt Arbeitsrecht
Oliver Titze
Fachanwalt Steuerrecht und 
Verkehrsrecht
Astrid Conrads-Schneider
Fachanwältin Familienrecht
Carsten Krug
Fachanwalt Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

Dr. Andreas Künne
Fachanwalt Familienrecht
Mario Jorberg Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht
Dr. Hans-Joachim Franke
Stadtdirektor a. D.
Konrad Heimes
Bürgermeister a. D.
Michael Heckmann
Bürgermeister a. D.
Dr. Reinhard Göbel
Diethelm Schroeder
Vors. Richter am Landes- 
arbeitsgericht a. D.
Carsten Schwettmann 
Oberbürgermeister a. D. ,  
Richter am Verwaltungsgericht a. D.
Christiane Jansen
Refik I. Kakmaci Rechtsanwalt
in Bürogemeinschaft mit  
Winter Jansen Lamsfuß

Telefon: 0 22 02 / 9330-0

E-Mail:
kontakt@winter-jansen-lamsfuss.de

Internet:
www . winter-jansen-lamsfuss.de

51467 Bergisch Gladbach
Odenthaler Straße 213  –  215
Telefon	  0 22 02 / 9330-0
Telefax	   0 22 02 / 9330-20

10405 Berlin
Prenzlauer Allee 36
Telefon	 030 / 44 01 53-15
Telefax 	030 / 44 01 53-20

50931 Köln
Stadtwaldgürtel 10
Telefon	 0 22 34/40 31-0
Telefax 0 22 34/40 31-20

51491 Overath
Hauptstraße 58
Telefon	 0 22 06 / 29 28
Telefax	 0 22 06 / 8 29 75

51503 Rösrath
Hauptstraße 23  –  25
Telefon	 0 22 05 / 90 87 10
Telefax	 0 22 05 / 90 87 11

Auch in Overath, Rösrath, Köln und Berlin 
beraten wir Sie gerne!
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